
Amtsblatt des Saarlandes
Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

Teil I
2017 Ausgegeben zu Saarbrücken, 31. August 2017 Nr. 35

Inhalt

Seite

A. Amtliche Texte
Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Vom 10. August 2017 . .  730
Änderung der Städtebauförderrichtlinien des Saarlandes (StbFRL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  730



730 Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 31. August 2017 

A. Amtliche Texte

Verordnungen

220 Verordnung über die Zuständigkeit  
 nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Vom 10. August 2017

Auf Grund des § 12 Absatz 1 Satz 1 des Bundes eltern-
geld- und Elternzeitgesetzes vom 5. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2748), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) in Verbindung mit 
§ 5 Absatz 3 des Landesorganisationsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. März 1997 
(Amtsbl. S. 410), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
2. Dezember 2015 (Amtsbl. I S. 967), verordnet die 
Landesregierung:

§ 1 
Zuständige Behörde

Zuständige Behörde für die Ausführung des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes ist bis zum 
30. Juni 2017 das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie und ab dem 1. Juli 2017 das 
Landesamt für Soziales.

§ 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2017 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten tritt die Ver-
ordnung über die Zuständigkeit nach dem Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetz vom 23. Oktober 2007 
(Amtsbl. S. 2037), zuletzt geändert durch die Verord-
nung vom 27. Oktober 2010 (Amtsbl. I S. 1387), außer 
Kraft.

Saarbrücken, den 10. August 2017

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin

Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

In Vertretung 
Commerçon

Der Minister für Finanzen und Europa

Der Minister der Justiz

Toscani

Der Minister für Inneres,  
Bauen und Sport

In Vertretung 
Toscani

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,  
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Richtlinien

223 Änderung der Städtebauförderrichtlinien  
 des Saarlandes (StbFRL)

Die Städtebauförderrichtlinien des Saarlandes 
(StbFRL) vom 27. September 2016 (Amtsbl. I S. 933) 
werden wie folgt geändert:

1. Nr. 5.10 wird wie folgt neu gefasst:

 Die zuwendungsfähigen Baunebenkosten mit 
Ausnahme der Kostengruppe 713 der DIN 276-1  
werden bei Tiefbaumaßnahmen mit maximal 
18 v. H. und bei Hochbaumaßnahmen mit maxi-
mal 20 v. H. des Betrags der zuwendungsfähigen 
Baukosten der KG 210 mit allen Untergruppen 
sowie der KG 300 – 600 der DIN 276-1 gefördert;  
Berechnungsgrundlage ist die vorläufige Kosten-
festsetzung bzw. der Verwendungsnachweis.

 Die Ausgaben für die Sicherheits- und Gesund-
heitskoordination (SiGeKo) können grundsätzlich 
zusätzlich zu den Baunebenkosten anerkannt wer-
den.

2. Nr. 11.2 wird wie folgt neu gefasst:

 Anlage 6 der VV zu § 44 LHO gilt für Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen. Abweichend von Anlage 6 
der VV zu § 44 LHO sind auch folgende Ausgaben 
zuwendungsfähig:

 • Kostengruppe 100 (Grundstück) mit allen Un-
tergruppen,

 • Kostengruppe 713 (Baunebenkosten – Projekt-
steuerung) bis zu einer Höhe von 2,5 % der ge-
förderten Netto-Baukosten,

 • Kostengruppe 720 (Baunebenkosten – Vorbe-
reitung der Objektplanung) mit allen Unter-
gruppen.
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3. Nr. 33.1 wird wie folgt neu gefasst:

 Städtebauliche Funktionsverluste sind in diesem 
Zusammenhang leer stehende Gewerbe-, Einzel-
handels-, Wohn- und ehemals öffentlich genutzte 
Gebäude, die einer anderen Nutzung zugeführt 
werden sollen, da sie wegen ihrer Lage und Be-
deutung für die Kommune als wesentlich für die 
zukünftige Stadtentwicklung und damit die Stabi-
lisierung der Bevölkerungs- und Wirtschaftsent-
wicklung anzusehen sind.

4. Inkrafttreten

 Diese Richtlinien treten am Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung in Kraft.

Saarbrücken, den 17. August 2017

Der Minister für Inneres,  
Bauen und Sport

Bouillon
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